
Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Cri SV 300/21
13.04.2021
öffentlich

Antrag der CDU-Fraktion - Antrag gemäß § 34 Abs. 2 KV M-V zur 
öffentl. Auskunft der Bgm. gegenüber der Stadtvertretung zum aktuellen 
Stand der Freileitung 110 KV-Leitung- Anschluss Wessin

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Ohl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung) 17.05.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Frau Karina Reinke, Fraktionsvorsitzende CDU, hat am 12.04.2021 einen Antrag zur 
Aufnahme auf die Tagesordnung gemäß § 29 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 4 
Abs. 1 Geschäftsordnung der Stadt Crivitz eingereicht. 
 
Der Antrag mit sachlicher Darstellung/Begründung ist Anlage zum Beschluss.
 
  

Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Anlage  

Anlage/n:
Antrag der CDU-Fraktion  

Beschlussvorschlag:
Siehe Antrag  
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                                                                                        Christlich Demokratische Union Deutschlands 
                                                                                                            Fraktion der Stadtvertretung Crivitz 
 

         Vorsitzende:  Karina Reinke 
                                                                                                                     

  Vorlage-Art:    Antrag                          
 

  
 

  

Betreff: „VII-15/2021/AK-01 Antrag gemäß § 34 Abs. 2 KV M-V zur öffentl. Auskunft der 

Bgm. gegenüber der Stadtvertretung zum aktuellen Stand der Freileitung 110 KV-

Leitung- Anschluss Wessin“  

Status: öffentlich Vorlage-Art: Antrag gem.§34(2)  
Bürgermeisterin 
 

Verfasser: CDU Fraktion Bearbeiter/-in:     FV / FGF 

Drs. Nr. VII-15/2021/AK-01 Datum:           12.04.2021  
 

Beratungsfolge (Zuständigkeit)                           Gremium                                Sitzungstermin  
 

Berichterstattung                                     Stadtvertretung der Stadt Crivitz           26.04.2021 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Sachliche Darstellung/Begründung: 
 
 
Die WEMAG Netz GmbH hat am 13.11.2018 den Antrag auf Planfeststellung für die Errichtung und den Betrieb 
der 3,5 Kilometer langen zweisystemigen Freileitung 110-kV Anschluss Wessin beim Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Digitalisierung gestellt. Durch die Leitung soll der Netzverknüpfungspunkt Wessin an das 
bestehende 110-kV Verteilnetz der WEMAG Netz GmbH angeschlossen werden. Für das Vorhaben, 
einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, werden Grundstücke in den 
Gemarkungen Crivitz, Zapel Dorf, Zapel Hof und Barnin beansprucht. Für das Vorhaben besteht keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)[zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 3.12.2020 I 2694-Änderung durch Art. 6 G v. 
25.2.2021 I 306 (Nr. 9)]. 

Die Auslegung der Planunterlagen erfolgte im Amt Crivitz vom 28.01.2019 bis zum 28.02.2019. 

Die Stadt Crivitz hat auf ihrer Sitzung der Stadtvertretung am 08.04.2019 (BV Cri SV 801/19) den Beschluss 
gefasst: „ eine Stellungnahme zur Nutzung der gemeindlichen Flurstücke durch eine Überspannung mit einer 
110 kV Freileitung abzugeben“. Und eine Empfehlung: „Der Errichtung der 100 KV-Leitung wird zugestimmt 
unter der Voraussetzung, dass das letzte Drittel der Leitung unterirdisch verlegt wird und statt einer 
Bepflanzung des Zapeler Weges eine Wegesanierung erfolgt.“  

Auf der Sitzung der Stadtvertretung am 03.05.2019 (BV Cri SV 871/19), Planfeststellungsverfahren zur Errichtung 
und zum Betrieb von einer 110-kV Hochspannungsfreileitung zum Anschluss des Umspannwerks Wessin, wurde 
der Beschluss gefasst:“ Hinweise und Anregungen im Rahmen des Planfeststellung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer 110-kV Freileitung zum Anschluss des UW Wessin mitzuteilen.“ Gleichzeitig wurde aber klar und 
deutlich festgestellt.“ Es wird kritisiert, dass der Text der geplanten Stellungnahme nicht vorliegt.“ 

Seit dem 03.05.2019, also seit zwei Jahren, erfolgten zu diesen wichtigen geplanten Vorhaben keinerlei 
Auskünften zum Verfahrensstand und aktuellen Stand. Die Planrechtfertigung fordert eine Prüfung, ob das 
Vorhaben mit den Zielen des Gesetzes übereinstimmt, so dass die Zulassung des Vorhabens im 
Allgemeinwohlinteresse erforderlich erscheint, welches in den öffentlichen Interessen Steht. 

 

Hiermit stellt die Fraktion der CDU den Antrag gemäß §34 Abs. 2 KV M-V zur öffentlichen Auskunft der 
Bürgermeisterin gegenüber der gesamtem Stadtvertretung den aktuellen Stand zur Errichtung und zum Betrieb 
einer 110-kV Freileitung zum Anschluss des UW Wessin mitzuteilen. 
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  Karte – Verlauf 110-kV Hochspannungsfreileitung  

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
  
x Nein 

   
Ja (mit Erläuterung) 

  
Erläuterung: 
 
 

 
Anlage/n:  keine 

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                    12.04.2021 

Datum: _________________                              Antragsteller:    _____________________ 
 
                                                                                                                  Unterschrift 
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